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»Staat, Zivilgesellschaft und New
Governance in der Europäischen Union«

Hans-Jürgen Bieling

1. Zum Verhältnis von Staat und Gesellschaft

Die Integrationsforschung beantwortet die Frage, ob man bereits von einer euro-
päischen Zivilgesellschaft sprechen kann, zumeist negativ. Das vorgebrachte Stan-
dard-Argument lautet dabei, dass sich die Europäische Union weder auf eine klar
konturierte europäische Identität noch auf hinreichend entwickelte demokrati-
sche Partizipationsformen stützen kann. Die grenzüberschreitende Vernetzung der
Bevölkerung, der politischen Akteure und sozialen Bewegungen ist bislang allen-
falls schwach entwickelt, weshalb auch nicht zu erkennen ist, wie eine europäi-
sche Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft als Voraussetzung und kontrollierendes
Gegengewicht von supra- und transnationalen politischen Prozessen fimgieren kann.
In der Konsequenz sieht sich die Europäische Union demzufolge mit einem Legi-
timationsdilemma konfrontiert: Solange sie als Kommunikations-, Erinnemngs-
und Erfahrungsgemeinschaft kaum präsent ist, bleibt sie in ihren demokratischen
Entwicklungspotentialen stmkturell begrenzt, was im Umkehrschluss wiedenllu
die Herausbildung einer europäischen Identidt erschwert oder sogar verhindert.
Die Begründungen, die hierftir vorgebracht werden, variieren nun freilich ebenso
wie die mit ihnen verbundenen politischen Perspektiven. Vereinfachend lassen
sich in diesem Kontext zwei analytische Konzeptionen unterscheiden.

In der konservativ-republikanischen Konzeption (vgl. Kielmansegg 1996) geht
es nicht zuletzt um die Ausbildung einer kollektiven Identität, die zwar immer
auch historisch und damit »künstlich«, d.h. über zivilgesellschaftliche und öffentli-
che Arenen diskursiv erzeugt wird, gmndsätzlichjedoch ein »vorpolitischesec Phä-
nomen darstellt. So ist das Demos der Genese staatlicher Institutionen und Betei-
ligungsfoIDlen nicht nur vorgelagert, sondern auch durch eine spezifische, auf
ethnischen, kulturellen oder auch sprachlichen Bindungen beruhende Gemein-
schaftlichkeit geprägt. Diese Bindungen sollen zugleich jenen Grad an sozialer
Homogenität gewähren, der für die Errichtung und Stabilisiemng demokratischer
Strukturen als unabdinglich betrachtet wird. Die Homogenitätsprämisse ist weit
verbreitet und gemeinhin akzeptiert. Letztlich impliziert sie jedoch die Gefahr,
dass die sozialen Identitäten und Abgrenzungen - wie vermittelt auch immer - zu
einer »zweiten Naturcc gerinnen und sie als Produkt einer historischen, durch po-
litische Entscheidungen herbei geHihrten Entwicklung aus dem Blick geraten.
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Auch in der sozial-liberalen Konzeption (vgl. Offe 2001) gehen die Gesell-
schaften ihrer staatlichen Organisationsfornl voran. Es ist die nationale Gesell-
schaft, die den Nationalstaat hervorbringt. Der Prozess der Staatswerdung wird im
13estreben, ein fragmentiertes Sozialgebilde zusammenzufugen, dabei entweder von
einem »Einigungsmythos~( getragen oder aber von einem »Befreiungsmythos«, d.h.
der Ablösung und Unabhängigkeit von »äußeren«, imperialen Mächten. Als Refe-
renzpunkte einer gemeinsamen Identität reproduzieren sich solche Mythen oft
selbst noch nach Jahrhunderten, vor allem dann, wenn auf ihrer Gnmdlage soziale
Anrechte und demokratische Partizipationsformen erkämpft und durchgesetzt
wurden. Zuweilen wird in diesem Zusammenhang zwar daraufhingewiesen, dass
der Staat nicht nur einseitig durch die Gesellschaft definiert wird, sondern auch
selbst über seine konkreten Operationen auf die gesellschaftlichen Entwicklung
einwirkt. Sobald sich die sozial~libefale Konzeptionjedoch spezifischer dem Kom-
plex der Zivilgesellschaft zuwendet, kommt diese in erster Linie als ein - öffent-
lich-demokratischer - Gegenpol zum Staat, nicht jedoch als dessen komplementä-
re Ergänzung in den Blick.

Genau eine solche Perspektive scheint analytisch, vor allem dann, wenn man
den Staat mit Nicos Poulantzas (197R: 114ff) als Verdichtung gesellschaftlicher
Kräfteverhältnisse mit einer spezifischen institutionellen Materialität begreift, je-
doch dringend geboten; und zwar sowohl mit l3lick auf die Geschichte als auch in
Bezug auf das heutige Europa (vgl. Demirovic 2000). Historisch sind bereits die
Kommunikationsstrukturen und Identitäten der modernen (Zivil-)Gesellschaften
durch den Staat grundlegend konstituiert worden. Erst infolge der Operations-
weise staatlicher Organisationen konnte sich eine auf kapitalistischen Eigentums-
formen und entsprechenden Markt- und Austauschverhältnissen basierende Fonn
der Gesellschaftlichkeit entfalten. Im Prinzip charakterisiert diese Konstitutionsdy-
namik auch den Prozess der europäischen Integration. Obgleich zentrale Kornpe-
tenzbereiche wie die Außen- und Sicherheitspolitik oder die Innen- undjustizpolitik
noch immer strikt intergouvernemental geregelt sind, ist die Vergemeinschaftung
wichtiger Staatsaufgaben im Kontext der Markt- und Währungsintegration weit
fortgeschritten. Entgegen des zuweilen propagierten Leitbildes eines sich selbst
regulierenden Marktes vollzieht sich die europäische Integration dabei keineswegs
als ein rein ökonomischer Prozess, sondern umschließt auch die politische, insti-
tutionelle und regulative Organisation eines transnationalen Wirtschaftsraumes.
Mittlerweile wird kaum mehr bestritten, dass dessen politische, rechtliche und
administrative Vorgaben - von den vertraglichen Grundlagen über Verordnun-
gen, Richtlinien und EuGH-Urteilen bis hin zu den »weichen« Steuerungsfor-
men und intergouvernementalen Koordinationsanstrengungen - in Gestalt kol-
lektiv bindender Entscheidungen die nationalen Regulationsgetlige und Entschei-
dungsprozesse mehr und mehr durchdringen.

2. Konstitutionelle Weichenstellungen und Europäisierungsimpulse

Von der Herausbildung einer supranationalen Staatlichkeit und europäischen Zi-
vilgesellschaft kann in einem umLlssenderen Sinne allerdings erst ab Mitte der
80er Jahre gesprochen werden (vgl. Bornschier 2000). Zuvor repräsentierten die
vertraglichen Arrangements zur Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die
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Kornpetenzen der supranationalen Institutionen - EuGH, Kommission und Ver-
sammlung bzw. später dann das Parlament - noch eine Verlängerung und unnut-
telbare Kontrolle der nationalen Staats- und Regierungsinteressen. Die Europäi-
sche Gemeinschaft forderte über die Marktintegration und die sektorale
Vergemeinschaftung der Energie- und Agrarpolitik zwar schon damals die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung der nationalen W ohlÜhrtskapitalismen, deren
konkrete Ausgestaltung und die spezifischen wirtschafts-, finanz-, geld- und sozi-
alpolitischen Strategien blieben im Kern jedoch national detem1iniert (vgl. Bie-
ling/Deppe 1996: 488ft). Kurzum, ungeachtet des europäischen Institutionensy-
stems und der zunehmenden ökononuschen Verflechtung kam die EG - die Krisen
und Konflikte der späten 60er und 70er Jahre bringen dies recht deutlich zum
Ausdruck - nicht über den Status eines fast ausschließlich intergouvememental
getragenen und daher stets prekär organisierten »Zweckverbandes« hinaus.

Dies änderte sich dannjedoch infolge des Integrationsschubes ab Mitte der 80er
Jahre (vgl. Bieling/Steinhilber 2000). Nachdem zuvor bereits das Europäische
Währungssystem (EWS) autgrund seiner asymmetrischen Operationsweise - Stich-
worte: D-Mark Hegemonie und Diktat der deutschen Bundesbank - dazu beigetragen
hatte, dass in der EG die Regierungen auf eine restriktive Geld- und Finanzpolitik
in Kombination mit einer angebotspolitischen Wirtschafts-, Arbeitsrnarkt- und
Sozialpolitik umschwenkten, rückte mit dem Binnenmarkt '92 ein Projekt auf die
Agenda, das über die Beseitigung aller sog. nicht-tarif aren - technischen, admini-
strativen und politischen - Handelshemmnisse die nationalen Strategien einer markt-
und wettbewerbsgetriebenen Modernisierung europäisierte. Die Einheitliche Eu-
ropäische Akte (EEA), mit der dieser Prozess gleichsam auf Dauer gestellt wurde,
ermöglichte qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in Fragen der Binnenmarktge-
staltung und verankerte das Grundprinzip der wechselseitigen Anerkennung der
nationalen 13estimmungen. Zugleich stimulierte der intra-industrielle Handel wie
auch die Liberalisierung der Kapitalmärkte und die wachsende 13edeutung der
Direktinvestitionen einen regulativen Wettbewerb (vgl. Scharpf 1999), der sich
über die Produktregulierung hinaus indirekt auch auf die Formen der Produktions-
regulierung erstreckte, also auch auf die Tarif-, Arbeits-, Sozial- und Steuerpolitik.

Durch die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und die jüngsten Pläne
zur Errichtung eines nicht nur liberalisierten, sondem wirklich integrierten euro-
päischen l~inanzmarktes - anvisiert in dem Aktionsplan ftir Finanzdienstleistungen
(vgl. Europäische Kommission 1998) - wird dieser, im wesentlichen monetari-
stisch und neoliberal ausgerichtete europäische Entwicklungspf.1.d weiter vorange-
trieben. Auch diese Projekte stützen sich, wie schon das EWS und der EG-Bin-
nenmarkt, auf eine vertragliche bzw. institutionelle Transfonnation der europäischen
und nationalen Regulationsformen. Was die WWU anbetrifft, so werden im EU-
Vertrag nicht nur die Kompetenzen, Ziele und Instrumente der Europäischen
Zentralbank definiert. Über die Konvergenzkriterien, den Stabilitätspakt und die
Gnmdzüge der Wirtschaftspolitik wird auch deutlich auf die nationale Fiskal- und
Finanzpolitik sowie - eher indirekt - auf die nationale Tarif- und Sozialpolitik
Einfluss genomrnen. In Bezug auf die Finanzmarktintegration sind die supranatio-
nalen Veränderungen zwar weniger weitreichend, doch auch hier laufen die Vor-
schläge eines Expertengremiums (vgl. Europäische Kommission 2001) daraufhin-
aus, durch die Einrichtung zweier Ausschüsse - eines EU- Wertpapierausschusses
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und eines Ausschusses der EU- Wertpapierregulierungsbehörden - gleichsam im
Rahmen eines erweiterten KOlnitologieverfahrens die Kontroll- und Einflussmög-
liehkeiten des EU Parlaments zu umgehen.

Die verschiedenen Projekte zur vertraglichen Definition und Institutionalisie-
rung einer europäischen Wirtschaftsverfassung, deren Funktionsweise - Regeln,
Kriterien und Efit~kte - der politischen Verantwortung und demokratischen Kon-
trolle tendenziell entzogen ist, bilden die Kernelemente eines »neuen Konstitutio-
nalismus« (Gill 1992;1998), dessen regulative Imperative im Sinne kollektiv bin-
dender Entscheidungen die markt- und wettbewerbsorientierte Restrukturierung
absichcrn und vorantreiben. Der >>TleueKonstitutionalismus« reicht dabei freilich
über eine formelle Rahmensetzung zur Stabilisierung der markt- und geldpoliti-
schen Integration hinaus. Er umschließt ebenso die Etablierung eines »komplex
institutionalisierten Gefüges autonomisierter Regierungstätigkeit~( (Hueglin 1997:
95), das zugleich allerdings darauf angewiesen bleibt, durch spezifische Netzwerk-
strukturen und InfOn1utionskanäle mit (Experten-)Wissen und einer hieraus ab-
geleiteten Legitimation versorgt zu werden. Obgleich dies ~ im Rahmen von
bürokratischen, in transparenten, selektiven und wenig demokratischen Struktu-
ren und Entscheidungsverfahren - nicht immer gelingt, kristallisieren sich inzwi-
schen in Gestalt diverser Diskurse, Kommunikationsforen und Handlungsarenen,
die sich allesamt mehr oder rninder explizit auf das EU-System beziehen, zumin-
dest die Umrisse einer sich entElItenden europäischen Zivilgesellschaft heraus.

Ungeachtet der - je nach Gegenstand, Politikfeld und Problembezug - noch
sehr starken nationalen Interessenlagen, ist es durchaus möglich, einige Dirnensio-
nen und Kernelemente einer genuin europäischen zivilgesellschaftlichen Infra-
struktur und Öffentlichkeit zu benennen. Deren Genese und Fortentwicklung
stützt sich erstens auf gemeinschaftliche identitätsstiftende Diskurse und Symbole.
Exemplarisch sind hierfl.ir EU-I )okumente, medial inszenierte europäische Gip-
tdtrdlen, EuGH-Entscheidungen, die Aufhebung von Personen kontrollen an den
EU-Binnengrenzen oder europäische Sportveranstaltungen - Championsleague
oder diverse Europameisterschaften - wie auch EU-Karten bzw. EU-Fahnen. Über
die Bedeutung und Reichweite der hierüber vermittelten Identitätsbildung sind
die Meinungen sicherlich geteilt. Mit der gemeinsamen Währung »Euro« entsteht
nun jedoch ein Referenzpunkt, dessen symbolischer Gehalt sich über die kom-
merziellen Tagesgeschätte schon bald auf das Alltagsbewusstsein im Sinne eines
»Europäisierungsschubes« auswirken dürfte. Zudem sind die zentralen Vergemein-
schaftungsprozesse - insbesondere der EG-Binnenmarkt und die WWU - auch
immer dadurch legitimiert worden, dass sie als Ausdruck eines gemeinschaftlichen
Kraftaktes das wirtschaftliche und politische Potential der EU gegenüber Nord-
amerika (USA) und Südostasien Oapan) zu steigern vermägen.

Die identitätsbildende Kraft dieser gemeinschaftlichen Diskurse und Symbole
wird zweitens durch die Ausditferenzierung einer europäischen zivilgesellschaftli-
chen Infrastruktur noch verstärkt. Dies geschieht z.B. durch die europaweite Zir-
kulation von Nachrichten im Fernsehen und den Printmedien - in der Tagespres-
se wie in Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Journals -, durch den
Massentourismus, durch transnationale Think Tanks und Expertenzirkel, d.h. die
Herausbildung sog. »epistemic communities«, durch europäische Tagungen und
Fachverbände, universitäre Austauschprogramme (z.ll. Erasmus) und wissenschaft-
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liehe Kooperationsverbünde oder auch durch die Entstehung eines europäischen
Arbeitsmarktes fiir hochqualifizierte Fach~ und Führungskräfte. Nicht zu unter-
schätzen ist in diesem Kontext die zunehmende Relevanz von europäischen Par-
teien und organisierten Interessen, die als repräsentative Assoziationen (z.B. EGB,
UNICE, CEEP) zum Teil fomIell oder als spezifische Lobbying-Agenturen eher
informell in die politischen Prozesse des EU-Systems mit einbezogen werden (vgl.
Greenwood1997). Schätzungen zufolge gibt es in Brüsscl inzwischen 3.000 In-
teressengruppen - darunter etwa 500 europäische und internationale Verbände -
bzw. etwa 10.000 mit Lobbying beauftragte Personen. Auf das EU-System bezie-
hen sich auch viele NGOs, die vor allem im Bereich der Ökologiepolitik und des
Verbraucherschutzes aktiv sind. Zusammen mit anderen sozialen Bewegungen
und oppositionellen Netzwerken - u.a. den Euromärschen, dem Euro-Memo,
Attac oder Raison d'Agir - sorgen sie dafiir, dass in der primär wirtschafts- und
wettbewerbspolitisch dominierten europäischen ZivilgesellschaÜ begrenzt auch
soziale und ökologische Fragen artikuliert werden.

Mit diescr diskursiv-symbolischen und infrastrukturellen Entfaltung einer euro~
päischen Zivilgesellschaft geht drittens schließlich noch eine Europäisiemng der
nationalen zivilgesellschaftlichen Strukturen einher (vgl. Cowles u. a. 2001). In
dem Maße, wie auch die nationalen politischen Prozesse und öffentlichen Diskurse
durch die supranationale Dimension zunehmend überdeterminiert werden, trans-
formieren sich auch die nationalen staatlichen Regulationskomplexe und zivilge-
sellschaftlichen Verkehrsformen. Dies ist nicht im Sinne einer europäischen Ver-
einheitlichung zu verstehen. Unbestritten gibt es auf der nationalen Ebene - nicht
zuletzt aufgrund der spezifischen nationalen Institutionen, Rechtssysteme, KräÜe-
verhältnisse oder auch der politischen Kulturen - noch immer vielfaltige Spiclräu-
me und Besonderheiten. Immer weniger Fragestellungen und Themen können
jedoch unabhängig vom europäischen Kontext behandelt werden. Schätzungen
zufolge ist die Agenda der nationalen Parlamente schon heute, je nach PolitikfeJd,
mit bis zu 80 Prozent durch die Umsetzung europäischer Vorgaben, zumeist Richt-
linien, bestimmt.

3. Die diskursive Vennachtung europäischer Kommunikationsräume

Dieser kursorischen Skizze liegt ein Konzept der europäischen Zivilgesellschaft
zugnmde, das weniger nornutiv ausgerichtet ist, sondern sich in erster Linie ana-
lytisch versteht. Es beschreibt nicht so sehr - wie im liberalen und republikani-
schen Diskurs - einen Gegenpol zur staatlichen Macht, d.h. einen offenen Dis~
kursraum zur demokratischen Kontrolle von politischen Machtzentren und
Entscheidungsstrukturen, als vielmehr - im gramscianischen Sinne - ein institu-
tionell und diskursiv vermachtetes Terrain der gesellschaftlichen Konsensgenerie-
mng. Als Moment eines »integralen« europäischen Staates ist die europäische Zi-
vilgesellschaÜ dabei grundsätzlich doppelt bzw. ambivalent bestimmt: Einerseits
trägt sie mit dazu bei, die vorherrschenden, primär neoliberalen Reorganisations-
strategien legitimatorisch abzusichern. Da diese Absichemngjedoch nie vollkom-
men ist, sondern zumeist prekär bleibt, eröffnet die ZivilgesellschaÜ rur emanzi-
patorische Kräfte andererseits aber auch immer wieder Möglichkeiten, alternative
Diskurse und politische Projekte in die Diskussion einzubringen. Die europäische
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Zivilgesellschaft repräsentiert demzufolge beides zugleich: eine hegemonial ver-
machtete Arena zur Absicherung von Herrschaftsstrukturen, aber auch ein Kampf-
feld, von dem aus sich die Mechanismen der ökonomischen Disziplinierung und
staatlichen Kontrolle kritisieren und prinzipiell verändern lassen.

Die Aussichten auf eine demokratisch-emanzipatorische Transfonnation sind
mit Blick auf die sozialen Kräfteverhältnisse derzeit allerdings wenig ermutigend,
dominieren seit Anfang der 80er Jahre doch unverkennbar die Konzepte einer
neoliberalen Wettbewerbsregulierung. In der Delors-Ära wurden mit der euro-
päischen Industrie- und Infrastrukturpolitik und den sozialpolitischen Initiativen-
von der Sozialcharta über das sozialpolitische Aktionsprogramm bis hin zum Sozial-
protokoll im Maastrichter Vertrag - zwar zunächst noch einige (sozial-)regulative
Cegenakzente gesetzt, in den 90er Jahren schoben sich mit dem Wettbewerbsfa-
higkeits-Diskurs dannjedoch mehr und mehr neoliberale Reorganisationsstrategien
in den Vordergrund. GefOrdert wurde diese Entwicklung zum einen durch die
Perspektive der WWU, die vor allem auf die Umsetzung einer restriktiven Geld-
und Finanzpolitik in Kombination mit einer zurückhaltenden Lohn- und Tarif-
politik hinwirkte. Zum anderen begünstigte aber auch die neue europäische Be-
schäftigungsstrategie die Verallgemeinerung einer neoliberal ausgerichteten insti-
tutionellen und regulativen Transfonnation. Durch die Unterordnung unter den
Wettbewerbsfahigkeits-Diskurs und die Anwendung eines politischen Benchmar-
king-Verfahrens - die Festlegung von Leitlinien und den »best practice«- Vergleich
der nationalen Aktionsprogramme - verengte sich die lleschäftigungspolitik fort-
an nicht nur auf einen einfachen arbeitsmarktpolitischen Deregulierungs-Ansatz.
Sie ist mittlerweile auch ftir aUe angrenzenden Fragen der arbeits- und sozialpoli-
tischen Regulation insofern paradigmatisch, als diese in der EU fast nur noch
prozedural- d. h. durch Leitlinien und Rahmenabkommen -, kaum mehr jcdoch
substantiell und allgemein verbindlich geregelt werden (vgl. Falkner 2000).

Für die EU ist mithin ein Grundprinzip konstitutiv, wonach die Kriterien der
Markt- und Währungsintegration im Rahmen eines »neuen Konstitutionalismus«
äußerst verbindlich, die Bedingungen der arbeits-, sozial- wie auch der ökologi-
schen Regulation hingegen eher vage, prozedural und flexibel definiert werden.
Die Gründe hiemir sind nicht nur in den zum Teil sehr unterschiedlichen natio-
nalcn Traditionen und Ausgangsbedingungen zu suchen. Kaum minder wichtig
ist die Tatsache, dass es der Allianz aus TNKs, Wirtschaftsverbänden und politi-
schen Entscheidungsträgern immer wieder gelingt, diese ungleichgewichtige Ent-
wicklung diskursiv zu verankern und zu bestätigen. Im Zentrum steht dabei zwei-
felsohne die zivilgesellschaftliche Definitionsmacht der »big business troika«, be-
stehend aus dem European Round Table ofIndustrialists (ERT), dem europäischen
Arbeitgeberverband (UNI CE) bzw. der UNICE Advisory and Support Group
(UASC) und dem EU Committee der American Chamber of Commerce bzw.
dem European American Industrial Council (HAIC) (vgl. Cowles 1997). Vor al-
lem der ERT (1991; 1996) und nachfolgend auch UNICE (1997) haben maßgeb-
lich darauf hinge wirkt, dass der neoliberaleW ettbewcrbsfahigkeits-Diskurs und
das politische Benchmarking- Verfahren die europäische Agenda grundlegend struk-
turieren (vgl. van Apcldoorn 2000). Konzeptiv mitgetragen und weiterentwickelt
wird dieses Politik-Modell zudem durch einige europäische Think Tanks wie das
European Policy Centre (EPC), das Centre for European Policy Studies (CEPS)
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und das Centre for the New Europe (CNE), aber auch durch globale KonlTnuni-
kationsforen wie den Transatlantic Business Dialog (TAßD) oder das Weltwirt-
schaftsforum in Davos. Die lockere Vernetzung zwischen a11diesen Organisatio-
nen ist vor allem deswegen sehr effektiv, weil die transnationalen Wirt-
schaftsverbände über einen privilegierten Zugang zur EU KOllnnission, zur
Ratspräsidentschaft und zu den nationalen Regienmgen verftigen. Nicht selten
werden ihre Ideen und Vorstellungen politisch unmittelbar umgesetzt. Angesichts
dieses - auch personell - sehr engen, geradezu symbiotischen Verhältnisses zwi-
schen den ökonomischen und politischen Eliten sprechen Belen Balanya u.a. (2000)
von der Entstehung eines »Corporate Europe«.

Diese Beschreibung ist im Kern sicherlich zutrdfend. Sie erfasst allerdings nur
eine, wenngleich die zentrale Dimension einer asymmetrischen europäischen Kom-
prornissstruktur, in die - wenn auch nur in subalterner Position - letztlich auch
viele andere Akteure wie Gewerkschaften, Yerbraucher- und Sozialverbände, öf-
fentliche Institutionen oder auch die politische Parteien eingebunden sind. Deren
Interessen und Machtpotentiale haben mit dazu beigetragen, dass sich »harte« neo-
liberale R.eorganisationsstrategien in der EU bislang nicht verallgemeinern konn-
ten. Grundsätzlich wird die europäische Integration denn auch eher von einem
Modus der »kooperativen Wettbewerbsmodernisierung" getragen. Dieser stützt
sich einerseits zwar auf einen relativ weitreichenden ökonomischen Liberalisie-
rungs-, Deregulierungs- und Privatisierungskonsens, er versucht darüber hinaus
andererseits aber auch - unter anderem durch die Propagierung eines »Partner-
schafts«-Ansatzes und über die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteuren
- die Krisen- und Instabilitätsmomente sowie die sozial und ökologisch uner-
wünschten Konsequenzen einer entfesselten Marktgesellschafi: regulativ zu begren-
zen. Derartige Initiativen sind bislang allerdings nicht besonders weitreichend und
erfolgreich gewesen. Sie können kaurn darüber hinwegtäuschen, dass sich die ent-
stehende europäische Zivilgesellschafi: als ein primär wirtschafi:s- und wettbewerbs-
politisch motiviertes Elitenprojekt entfaltet. Auch die partielle Öffnung und Rück-
bindung des EU-Systems an eine relativ enge und sehr selektiv operierende europäische
Öfientlichkeit ändert hieran nur wenig. Der eingeschlagene Integrationsp6.d wird
hierdurch legitimatorisch allenülls vordergründig abgesichert. Die Referenden über
den EU-Vertrag - Maastricht, Amsterdam und Nizza - bzw. über den Beitritt
einiger EFTA-Staaten (Schweiz und Norwegen) wie auch die Daten des Euro-
Barometers haben die anhaltende Europa-Skepsis großer Bevölkerungsteile mitunter
sehr deutlich zum Ausdruck gebracht (vgl. Deppe/Felder 1993; Obradovic 1996).
AufIallig ist dabei nicht zuletzt, dass vor allem die sozial eher unterprivilegierten
Gruppen - gering Qualifizierte, Erwerbsütige in absteigenden Branchen, ein Großteil
der Frauen oder aueh die ländliche Bevölkerung - dem Integrationsprozess sehr
kritisch bis ablehnend gegenüberstehen.

4. European Governance und das Problem der Legitimation

Die Europäische Kommission und die nationalen Regierungen haben diese schwe-
lende Legitimationskrise mit einigen Initiativen zu beheben versucht. Hierzu zählt
- als Antwort auf die in vielen Lindern anhaltend hohe Erwerbslosigkeit - unter
anderem die Entwicklung der europ;iischen 13eschäftigungsstrategie, die Kompe-
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tenzerweiterung des EU Parlaments im Rahmen des Zusammenarbeits- und des
Mitbestimmungsverfahrens oder die stärkere Gewichtung des Subsidiaritäts-Prin-
zips zur Verhinderung einer sukzessiven Aushöhlung nationaler Regulierungsbe-
fugnisse. In diesem Kontext sind auch die einigen Ländern eingeräumten Opting-
Out-Klauseln anzusiedeln sowie die Diskussionen über einen europäischen
Kompetenz-Katalog oder die in Lissabon vereinbarte Ausweitung der Methode
einer »offenen Koordination«. Gleichsam paradigmatisch ist hiemir das Ver6hren
der beschäftigungspolitischen Koordination, in dem zunächst allgemeine Leitlini-
en festgelegt, dann spezifische Indikatoren definiert und nationale Aktionspro-
granune ausgearbeitet werden, um schließlich durch die Überwachung und Be-
wertung dieses Prozesses sog. )best practices« zu identifizieren. Die
Lissabon-Strategie will diese Art der Koordination nun einerseits auf weitere Poli-
tikfelder übertragen - die Modernisierung des Sozialschutzes, die Bekämpfung der
sozialen Exklusion, den Übergang in die Infomutionsgesellschaft, die Bildungs-,
Forschungs- und Entwicklungspolitik sowie auf die Untemehmenspolitik und Wirt-
schaftsrefonnen (vgl. Europäischer Rat 2000) -, andererseits aber auch .)ofiener«
anlegen und eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteure in den Prozess mit einbe-
ziehen. Ob durch diese Öfiimng des politischen Systems wie auch durch die zu-
vor erwähnten - insgesamt eher geringftigigen - Modifikationen die Legitimati-
onsbasis europäischer Entscheidungsprozesse grundlegend gestärkt wird, ist nicht
sehr wahrscheinlich. Für die meisten 13eobachter ist es daher wenig überraschend,
dass die im Vorfeld der Ost-Erweiterung eingeleitete institutionelle Reorganisati-
on des EU-Systems - von der primär machtpolitisch motivierten Veränderung
der Stimmengewichte im Rat und EU-Parlament einmal abgesehen - weiterhin
ganz im Zeichen eines Legitimations-Diskurses steht, der zunehmend durch die
Schlagworte »Partizipation«, )Zurechenbarkeit«, »Verantwortung«, )Transparenz«
und )Effektivität« bestimmt ist.

Oft verknüpft sich der Partizipationsgedanke mit der Idee eines »Citizen Euro-
pe« und der Etablierung einer europäischen Staatsbürgerschaft. Die vertraglichen
Bestimmungen zur »Unionsbürgerschaft« - z.B. die Verankerung eines kommu-
nalen Wahlrechts - wie auch die feierlicher Erklärung einer »Charta europäischer
Cnmdrechte« oder der Diskurs über eine zukünftige europäische Verfassung wei-
sen in diese Richtung. Darüber hinaus umschließt der Partizipationsgedanke aber
auch eine prozedurale organisationspolitische Dimension, d.h. eine möglichst enge
Abstimmung und umfassende Einbeziehung von organisierten Interessen, wissen-
schaftlichen Experten und diversen Think Tanks. Diese nochmalige Aufwertung
von öffentlich-privaten Netzwerkstrukturen soll im Prinzip auf ein erweitertes,
zivilgesellschafllich geöfiiletes Komitologie- Verfahren hinauslaufen - d.h. die Ab-
tretung von regulativen Kompetenzen an spezifische Experten-Ausschüsse, die an
die Kommission und das EU-Parlament angegliedert sind -, ohne jedoch die Pro-
bleme einer in transparenten Kommunikationsstruktur weiter zu verschärfen. Wie
dies genau geschehen soll, wird in den Voriiberlegungen zu einem Governance-
Weißbuch der Europäischen Kommission (2000) nicht klar. Im Prinzip sind hier
nur einige vage Hinweise und Absichtsbekundungen zu finden, dass über entspre-
chende Ver(1hren nicht nur die Partizipation, sondern zugleich auch die Zure-
chenbarkeit, Verantwortung, Transparenz und Effektivität von politischen Ent-
scheidungsprozessen zu verbessern sei.
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Die anvisierte Reorganisation europäischer Govemance-Mechanismen, die sich
gleichsam parallel zur institutionellen Reform wie zur Reform der administrati-
ven Prozesse vollziehen soll, gibt sich somit zwar ambitioniert. Letztlich bleibt sie
jedoch sehr widersprüchlich und politisch begrenzt. Bislang ist jedenfalls nicht
erkennbar, dass die neuen VerL"lhren und Kommunikationstechniken über ein tech-
nokratisches Regulierungsmodell hinausweisen (vgJ. Felder/Grunow 20(H). Die
wenig gehaltvolle Konzeption von Demokratie als einem deliberativen Prozess
der Experten-Konsultation vennag ebenso wenig neue Akzente zu setzen wie die
schrittweise Privatisierung politischer Entscheidungsprozesse durch die privilegierte
Beteiligung von Wissenschaftlem und Wirtschaftsverbänden. Im Kem dürfte da-
her der eingescWagene Integrationspfad und dessen konstitutionelle Absicherung
durch die angestrebten Modifikationen im EU-System unverändert bleiben, mög-
licherweise sogar noch gestärkt werden. Kurzum, die aktuelle Diskussion über
»European Govemance" ist wenig hilfreich und greift viel zu kurz, da sie die
politische Autorität der europäischen Eliten- und Expertennetzwerke eher be-
kräftigt, anstatt sie unter demokratischen Gesichtspunkten zu kritisieren. Wie im-
mer ein solcher kritischer Ansatz im Detail auch auszusehen hätte, er müsste im
Sinne eines )progressiven Konstitutionalismus« zumindest zweierlei implizieren:
zum einen die Überzeugung, dass eine substanzielle Demokratisierung der Eu-
ropäischen Union ihre Kraft auch aus den Widerstands- und Protestpotentialen
der sozial benachteiligten und organisatorisch nicht hinreichend repräsentierten
Bevölkerungsgruppen schöpfen sollte; und zum anderen die Option, die politi-
sche, institutionelle und regulative Organisationsform der neuen europäischen
Ökonomie in den Diskurs über eine demokratische Transformation von Staat und
Zivilgesellschaft mit einzubeziehen.
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